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Schreibens vorgelegt, um die vorgenann
ten Entscheidungen allgemeingültig zu 
machen und den bisherigen UStAE ent
sprechend abzuändern.3)

Die „Zahlungsgestörtheit“  
einer Forderung

Zentral ist eine Nichtbeanstandungsklau
sel für bereits ausgeführte Forderungs
übertragungen, sodass für die Vergan
genheit bundesweite Rechtssicherheit 
geschaffen wird. Bei den für die Zukunft 
geltenden Neuregelungen erscheinen 
einige Aspekte allerdings noch verbesse
rungsfähig: 

P Basis für die Neuregelung ist der Be
griff der „Zahlungsgestörtheit“ einer 
Forderung. Das BMF greift insoweit auf 
das europäische Bankenaufsichtsrecht 
zurück, wonach eine Forderung als not
leidend einzustufen ist, wenn der Schuld
ner sich seit mehr als 90 Tagen in Zah
lungsverzug befindet.4) Bislang wurde 
eine fällige Forderung als zahlungsge
stört definiert, wenn sie innerhalb von 
sechs Monaten vollständig oder auch zu 
einem nicht nur geringfügigen Teil nicht 
ausgeglichen wurde.5) Die Verkürzung 
dieser Frist ist nicht unproblematisch, da 
Investoren damit auch bei „klassischen“ 
Forderungsankäufen wie etwa bei Forde
rungsportfolios von Telekommunika
tions und Versandhandelsunternehmen 
den Vorsteuerabzug aus ihren Aufwen
dungen für die Verwaltung und Einzie
hung der Forderungen verlieren. Die BKS 
hat daher angeregt, die bisherige Defini
tion zu Zwecken der Umsatzbesteuerung 
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Non-Performing Loans

Im Jahr 2011 hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass der Verkauf 
von zahlungsgestörten Forderungen nicht der Umsatzsteuer unterliegt – gleich-
zeitig gilt bis heute der Umsatzsteueranwendungserlass, der eine derartige Um-
satzbesteuerung vorsieht. Der umsatzsteuerliche Umgang mit Forderungskäufen 
wird also maßgeblich durch Unsicherheit bestimmt, eine Korrektur des UStAE 
ist notwendig. Seit Anfang Mai liegt ein erster Entwurf des Bundesfinanzminis-
teriums vor, mit dem sich der Autor im Folgenden kritisch anseinandersetzt. 
Wichtigste Aspekte sind neben der Schaffung von bundesweiter Rechtssicher-
heit per Definition ferner auch die Neufassung des Insolvenzrechts, die unter 
anderem Regelungen zu Vorgaben internationaler Zuständigkeiten vorsieht,  
die den „Insolvenz-Tourismus“ eingrenzen sollen. Weiter wird nach wie vor ein 
Reformierungsbedarf der Insolvenzanfechtung gesehen. Um die derzeitigen 
An fechtungsrisiken zu mindern, hat das zuständige BMJV eine Neujustierung 
insbesondere der Anforderungen an die Anfechtung kongruenter Deckungs-
handlungen vorgeschlagen.                                                                   Red.

Reformvorhaben aus Berlin und Brüssel

Die umsatzsteuerliche Behandlung des 
Erwerbs zahlungsgestörter Forderungen 
sorgt bereits seit Jahren für Diskussionen. 
2011 hatte der Europäische Gerichtshof 
entschieden, dass der Verkauf zahlungs
gestörter Forderungen regelmäßig nicht 
der Umsatzsteuer unterliegt.1) Der Bun
desfinanzhof hatte sich mit zwei Urteilen 
dieser Rechtsauffassung angeschlossen 
und ergänzend ausgeführt, dass dem 
Forderungserwerber auch kein Vorsteu
erabzugsrecht zusteht.2) Rechtssicherheit 
war damit allerdings noch nicht geschaf
fen, da bis heute noch der Umsatzsteuer
anwendungserlass vom 3. Juni 2004 
(UStAE, BStBl I S. 737) gilt, der in Ab
schnitt 2.4 gerade eine Umsatzbesteue
rung auf Forderungskäufe vorsieht.  

Die BKS hat sich daher bereits in 2012 
sowohl mit dem BMF als auch mit ein
zelnen Länderfinanzverwaltungen ausge
tauscht und detaillierte Vorschläge zur 
Korrektur des UStAE unterbreitet. Nach 
Abstimmung mit den obersten Länderfi
nanzbehörden hat das BMF am 5. Mai 
2015 nunmehr den Entwurf eines BMF

beizubehalten und Erwerbern die Mög
lichkeit zu belassen, die Zahlungsstörung 
einer Forderung im Einzelfall nachzuwei
sen.

P Der Entwurf des BMFSchreibens ent
hält bislang keine Regelung zu Misch
portfolios, die sich sowohl aus zahlungs
gestörten als auch nicht zahlungsge
störten Forderungen zusammensetzen. 
Insoweit hat die BKS die Aufnahme 
einer 50ProzentGrenze vorgeschlagen, 
wonach diejenigen Portfolios, bei denen 
mehr als die Hälfte der Forderungen als 
zahlungsgestört gelten, insgesamt als 
zahlungsgestört einzustufen wären. 
Verbliebe es dagegen bei der bestehen
den Regelungslücke wäre der Erwerber 
eines Mischportfolios künftig gezwun
gen, den Kaufpreis auf zahlungsgestörte 
und nicht zahlungsgestörte Forderungen 
zuzuordnen, um der abweichenden um
satzsteuerlichen Bewertung gerecht zu 
werden.   

P Praxiselevant sind auch revolvierende 
und Rahmenverträge, die in der Regel 
über mehrjährige Laufzeiten abgeschlos
sen werden und allgemeine Bedingungen 
für den Portfolioerwerb vorsehen. Da die 
nach der neuen Rechtslage eintretenden 
Vorsteuerschäden nicht durchweg be
rücksichtigt worden sind, hat die BKS für 
entsprechende Vertragsverhältnisse einen 
zusätzlichen Übergangszeitraum von 
maximal drei Jahren ab Veröffentlichung 
des BMFSchreibens angeregt.

Neufassung der 
Insolvenzordnung

Auch das Insolvenzrecht bleibt weiter in 
Bewegung, sowohl auf europäischer als 
auch nationaler Ebene. Nachdem das 
Europäische Parlament am 20. Mai 2015 
den Standpunkt des Rates zur Neufas
sung der Europäischen Insolvenzordnung 
(EuInsVO) offiziell gebilligt hat, ist damit 
die letzte formelle Hürde der seit 2011 
vorangetriebenen Reform genommen. 
Die EuInsVO gibt grenzüberschreitenden 
Insolvenzverfahren einen Rahmen, um 
eine Zersplitterung in nationale Verfah
ren und ein ForumShopping der Insol
venzschuldner zu vermeiden. Zentral sind 
insoweit die Vorgaben zur internationa
len Zuständigkeit, die grundsätzlich in 
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dem Mitgliedstaat vermutet wird, in dem 
der Schuldner seinen Geschäfts bezie
hungsweise Wohnsitz hat. 

Nach der Neuregelung greift die Ver
mutung am Ort des Sitzes einer Gesell
schaft erst ab drei Monaten nach Sitz
verlegung. Bei Verbrauchern beträgt die 
Abstandsfrist sogar sechs Monate. 
Kurzfristige Sitzverlagerungen werden 
damit zwecklos und der InsolvenzTou
rismus von Verbrauchern eingegrenzt. 
Bei Konzerninsolvenzen verhindert die 
Neufassung, dass ein Hauptinsolvenz
verfahren durch Sekundärverfahren in 
anderen EUMitgliedstaaten gelähmt 
wird. 

Hierzu erhält der Hauptverwalter die 
Befugnis, Gläubigern jenseits der Landes
grenzen Zusicherungen zur Rangfolge 
ihrer Forderungen zu geben und damit 
ein förmliches Sekundärverfahren ent
behrlich zu machen. Positiv ist auch die 
Garantie einer europaweiten Geltung 
von Eigenverwaltungsverfahren nach 
§ 270 der deutschen Insolvenzordnung, 
die von Unternehmen zunehmend als 
Sanierungsinstrument erkannt und ge
nutzt werden.

Neujustierung: Anfechtung von 
Deckungshandlungen

Im deutschen Insolvenzrecht sorgt die 
Reform der Insolvenzanfechtung nach 
wie vor für Diskussionen. Um Wirtschaft 
und Arbeitnehmer von den derzeitigen 
Anfechtungsrisiken und der damit ver
bundenen Rechtsund Planungsunsi
cherheit zu entlasten, hatte die große 
Koalition ihren Willen zur Korrektur des 
Anfechtungsrechts bereits im Koaliti
onsvertrag bekundet.6) 

Ein erstes Eckpunktepapier, das vom 
zuständigen BMJV im Herbst 2014 erar
beitet worden war, fand allerdings kei
nen Konsens unter den Rechtspolitikern, 
sodass bereits gemutmaßt wurde, Bun
desminister Maas habe das Reformvor
haben auf Eis gelegt.7) Diese Einschät
zung erwies sich jedoch als voreilig. 

Nachdem die Unionsfraktion ausdrück
lich an dem Reformbedarf festgehalten 
hatte, hat das BMJV nunmehr einen 
förmlichen Referentenentwurf zur Än
derung der Anfechtungsregeln erarbei
tet und diesen im März 2015 den an der 
Diskussion beteiligten Verbänden zuge
leitet. Nach den Vorstellungen des BMJV 
– die innerhalb der Bundesregierung 
noch nicht abgestimmt sind – sollen mit 

einer „punktuellen Neujustierung“ ins
besondere die Anforderungen an die 
Anfechtung kongruenter Deckungs
handlungen erhöht werden, ohne in die 
bestehende Regelungssystematik einzu
greifen. Im Wesentlichen sind folgende 
Änderungen vorgesehen:

P Der anfechtungsrelevante Zeitraum 
soll bei Deckungshandlungen von zehn 
auf vier Jahre vor Stellung des Insolvenz
antrags verkürzt werden.

P Bei den weiteren Voraussetzungen 
wird zwischen kongruenten und inkon
gruenten Deckungen unterschieden. 
Anders als bislang sollen kongruente 
Deckungen grundsätzlich erst dann an
fechtbar sein, wenn der Schuldner sie in 
Kenntnis der bereits eingetretenen Zah
lungsunfähigkeit gewährte und der 
Gläubiger dies erkannt hat.

P In der Gesetzesbegründung wird klar
gestellt, dass weder die Bitte des Schuld
ners um eine verkehrstypische Zahlungs
erleichterung noch das Bemühen des 
Gerichtsvollziehers um eine gütliche 
Einigung in der Zwangsvollstreckung 
alleine als Anknüpfungspunkt für eine 
Vorsatzanfechtung ausreicht.

P Auch soll sich der Rechtsverkehr dar
auf verlassen können, dass keine Vorsatz
anfechtung droht, wenn ernsthafte Sa
nierungsbemühungen des Schuldners 
unterstützt werden. 

Die Korrektur der Anfechtungsregeln ist 
rechtspolitisch unumgänglich, sodass die 
Vorschläge des BMJV prinzipiell in die 
richtige Richtung weisen. Allerdings sind 
die im Detail vorgeschlagenen Gesetzes
änderungen nur eingeschränkt geeignet, 
die mitunter exzessive Anfechtungspra
xis der Insolvenzverwalter wieder auf 
ein vernünftiges Maß zurückzuführen. 
Dies gilt insbesondere für die neu einge
führten Rechtsbegriffe, die angesichts 
ihrer Unbestimmtheit neue Fragen auf
werfen (wann etwa ist eine Zahlungser
leichterung verkehrstypisch oder eine 
Sanierungsbemühung des Schuldners 
ernsthaft?). 

Tatsächlich ist ein Rückgang der Anfech
tungsflut – viele Verwalter bedienen sich 
angesichts der bestehenden Beweiser
leichterungen aus Textbausteinen zu
sammengesetzten Serienanfechtungen 
– in erster Linie über eine Änderung der 
Darlegungs und Beweislast zu erreichen. 
Die BKS hat daher vorgeschlagen, die 
Vermutungsregel des § 133 Abs. 1 S. 2 
InsO für kongruente Deckungen ersatzlos 
zu streichen.8) 

Der Planungs und Rechtssicherheit der 
Wirtschaft wäre mit einem solchen mini
malinvasiven Eingriff in den bestehenden 
Gesetzeswortlaut bereits gedient. Auf 
welche Reformelemente sich der Gesetz
geber im Zuge der weiteren Beratungen 
letztlich verständigen wird, bleibt abzu
warten.

Reform des  
Zwangsversteigerungsrechts

Große Praxisrelevanz wird auch der vom 
BMJV angestoßenen Reform des Zwangs
versteigerungsrechts zukommen. Im 
Ministerium steht das Bemühen um 
größere Transparenz, die Einbindung in 
eine moderne ITLandschaft und (nicht 
zuletzt) um einen angemessenen Aus
gleich zwischen den Gläubiger und 
Schuldnerinteressen im Vordergrund. 

Die auf den Prüfstand gestellten Themen 
sind vielfältig und reichen von der Insti
tutsverwaltung über einzelne Verfah
rensregelungen (geringstes Gebot, Biet
zeit, Kosten, et cetera) bis zur Höhe der 
Versteigerungserlöse im Verhältnis zu 
den festgesetzten Verkehrswerten.

Zur Vorbereitung der Reform hat das 
BMJV ein Forschungsvorhaben in Auf
trag gegeben, das bis 2017 eine rechts
tatsächliche Grundlage schaffen und 
dabei auch Vergleiche zu anderen 
Rechtsordnungen ziehen soll. Die Lei
tung der empirischen Forschung der 
deutschen Zwangsversteigerungs und 
Zwangsverwaltungpraxis obliegt Prof. 
Dr. Keller von der Hochschule für Wirt
schaft und Recht, Berlin. Prof. Dr. Bartels 
von der Universität Hamburg ist mit der 
rechtsvergleichenden Forschung beauf
tragt, um auch Beispiele und Methoden 
anderer EUMitgliedstaaten in die De
batte einzubringen. Die BKS wird die 
Reformüberlegungen durch eine eigene 
Arbeitsgruppe konstruktiv begleiten.
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